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II. Das Verfahren

1. Verfahren – oder nicht Verfahren?

Verfahren oder 
nicht Verfahren
(binär)
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II. Das Verfahren

2. Verfahren und Verfügung

Verfügungszentriert
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II. Das Verfahren

3. Keine «Verfahren»

1. Rechtsetzungsverfahren: Das Verfahren ist politisch und 
sieht keine individuellen Beteiligungsrechte vor. 
(Allerdings: besteht ein Recht auf eine Vernehmlassung, vgl. BVGer., Urteil A-
6585/2023 vom 19. April 2024? Gibt es Pflichten des Gesetzgebers betr. 
Abklärung des Sachverhaltes (vgl. BGE 147 I 16 ff.)? Und gibt es auch bei 
Wahlen Verfahrensfehler auf Seiten der Gewählten, vgl. Fall Garcia vor 
BGer.?)

2. Verträge: Die Gleichordnung der Parteien ersetzt 
Verfahrensgarantien, allenfalls kommt die Zweistufentheorie 
(Beschaffungen) betreffend Willensbildung zur Anwendung.

3. Realakte: Der Rechtsschutz ist nachträglich.
(Allerdings: Trifft das wirklich noch zu, etwa bei 
Administrativuntersuchungen?)

Abgrenzungen
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II. Das Verfahren

4. Administrativuntersuchungen – doch ein Verfahren?

"Beschwerdegegnerinnen und Beschwerdegegner kommt in
der vorliegenden Administrativuntersuchung keine Partei-
stellung zu. RA B hat im Rahmen ihrer Abklärungen keine
Rechte oder Pflichten der Beschwerdegegnerschaft in ver-
bindlicher Weise begründet, geändert oder aufgehoben;
insbesondere ist ihr Untersuchungsbericht vom 20. April 2012
nicht als eine an die Beschwerdegegnerschaft als Adressatin
gerichtete Verfügung zu qualifizieren. […] Schadenersatz-
ansprüche bilden nicht Gegenstand der vorliegenden
Administrativuntersuchung oder sonst eines Verfahrens. Auch
die angeblich drohenden Strafverfahren vermitteln der
Beschwerdegegnerschaft nicht das erforderliche Rechtsschutz-
interesse."

VGer. ZH, VB.2012.808 vom 29. Mai 2013, E. 3.4
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II. Das Verfahren

4. Administrativuntersuchungen – doch ein Verfahren?

Gegen die Veröffentlichung einer Untersuchungsberichts dürfte regelmässig ein 
schutzwürdiges Interesse nach Art. 25a VwVG (und § 10c VRG) bestehen. 
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II. Das Verfahren

4. Administrativuntersuchungen – doch ein Verfahren?
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II. Das Verfahren

4. Administrativuntersuchungen – doch ein Verfahren?

Wo sind die Grenzen des Rechtsschutzes? Welche «Zwischenrealakte» (vergleichbar 
mit Zwischenverfügungen) sind anfechtbar (etwa Ausstandsbegehren nach Eröffnung)? 
Wie sind Fragen des vorsorglichen Rechtsschutzes zu beurteilen?
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II. Das Verfahren

5. Das Klimaurteil und der Verfahrensbegriff
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II. Das Verfahren

6. Verfahrensbegriff – quo vadis?
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II. Das Verfahren

6. Verfahrensbegriff – quo vadis?

- … besteht ein Anspruch auf ein Verfahren,
- … ungeachtet davon, ob der Gesetzgeber oder eine andere 

Behörde in der Pflicht ist (Rechtsetzung),
- … ungeachtet von der Handlungsform (Unterlassen als 

Realakt),
- … der von jedermann bzw. dessen «Verband» geltend 

gemacht werden kann (Popularbeschwerde),
- ohne dass Fristen einzuhalten wären.

Im Fall einer Verletzung eines Grundrechts der EMRK …
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II. Das Verfahren

6. Verfahrensbegriff – quo vadis?

Ein Verfahren liegt vor, wenn eine Behörde Vorbereitungen 
für eine Entscheidung trifft, die eine bestimmte Person oder 
Personengruppe in ihrer Rechtsposition in wesentlichem 
Umfang betrifft. Betroffene sind in das Verfahren 
angemessen einzubeziehen. Dabei sind politische 
Entscheidungsspielräume zu wahren und der Praktikabilität 
des Verfahrens hinreichend Rechnung zu tragen.

(Das Verfahren wird materiell statt von der Verfügung her 
gedacht und erlaubt einen abgestuften Einbezug der 
Betroffenen.)

Neuer Verfahrensbegriff?



Prof. Dr. Felix Uhlmann 18

III. Die Garantien

1. Kern der Verfahrensgarantien
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III. Die Garantien

1. Kern der Verfahrensgarantien

«Gestützt auf das ihnen gesandte Schreiben mussten die
Beschwerdeführer jedoch nicht damit rechnen, bereits eine
Prüfung über ihre Kenntnisse der schweizerischen und lokalen
Verhältnisse, insbesondere solche geografischer und staats-
kundlicher Natur sowie zur Zusammensetzung von Behörden
oder zu einzelnen Behördenvertretern ablegen zu müssen […]
Es ist denn auch notorisch, dass sich Bewerber für eine
Einbürgerung ähnlich wie bei schulischen Examen teilweise
vertieft und unter Verwendung spezifischer Lehrmittel auf die
Prüfung des Wissens vorbereiten, das ihre Integration
belegen soll.»

BGE 140 I 99 ff., 105 (Einbürgerung)
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III. Die Garantien

2. Verästelungen – oder Wucherungen – des Verfahrensrechts?

PETER GOLDSCHMID, Auf dem Weg zum endlosen 
Schriftenwechsel, ZBJV 138 (2002), S. 281 ff.
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III. Die Garantien

2. Verästelungen – oder Wucherungen – des Verfahrensrechts?

527 SEITEN
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III. Die Garantien
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III. Die Garantien

3. Annäherungen an die Garantien – Regeln oder Prinzipien?

- Gesamtwürdigung: «Es trifft zu, dass das rechtliche Gehör 
des Beschwerdeführers verletzt wurde. Die Verletzung betrifft 
aber nur einen untergeordneten Punkt. In einer 
Gesamtwürdigung muss das Verfahren insgesamt als fair 
bezeichnet werden.»

- Heilung (ohne Rückkehr zur alten, sehr/zu grosszügigen 
Heilungspraxis des Bundesgerichts).

- Abstufung: Wer stärker betroffen ist, hat mehr Rechte. 
Verkürzung der Verfahrensrechte in Bagatellsachen (wird 
teilweise heute schon gemacht, z.B. Rechnungen, Prüfungen). 

- Subjektivierung: Es kommt auf die Fachkenntnisse des 
Betroffenen an, wie beim Vertrauensschutz (Art. 9 BV).

«Entformalisierung» durch …
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IV. Fazit

Verfahren werden heute stark binär – besteht ein 
Verfahren oder es besteht keines – sowie von der 
Verfügung aus gedacht. Dieser Ansatz ist brüchig (z.B. 
Administrativuntersuchungen) und ist spätestens mit 
dem Klimaurteil in Frage gestellt. Alternativ könnten 
mehr die Rechtsposition und die Betroffenheit der 
Beteiligten berücksichtigt werden.
Die Garantien im Verfahren sind weit ausgebaut und zum 
Teil stark formalisiert. Zu überlegen wäre eine Rück-
besinnung auf Prinzipien statt Regeln. Abstufungen 
(nach Betroffenheit) und Subjektivierungen (nach 
Fachkenntnis) sollten diskutiert werden, bevor es zu 
einer Überlastung der Verfahrenswege kommt.


